
 

 
 
 
 
 
 

            
 
Antrag des Vorstands des Hessischen Hockey-Verbandes e.V. auf Änderung der Satzung 
 
 
Ergänzung § 14 Revisoren 
 
Bisher: 
(1) Vom Verbandstag werden zwei Revisoren auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie dürfen nicht 
Mitglied des Gesamtvorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
 
Neu: 
(1) Vom Verbandstag werden zwei Revisoren und ein Ersatz-Revisor auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Sie dürfen nicht Mitglied des Gesamtvorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 
 
Begründung: 
Im Fall der Verhinderung eines Revisors ist somit gewährleistet, dass zwei Revisoren die Prüfung 
vornehmen. 
 
Frankfurt am Main, den 19. Mai 2023 
gez. Uwe H. H. Benecke 
Vorsitzender 
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